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Laufende Nummer 1 

Satzung der Stadt Beckum über das besondere Vorkaufsrecht gemäß § 25 Absatz 1 Num-

mer 2 Baugesetzbuch für den aus der Anlage zur Satzung ersichtlichen Teilbereich west-

lich der Oelder Straße auf Teilflächen der Flurstücke 723 bis 731, Flur 8, Gemarkung 

Beckum 

Vom 11. Juni 2024 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Verbindung mit § 25 

Absatz 1 Nummer 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 

November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 

Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 23. 

Mai 2024 folgende Satzung beschlossen: 

Präambel 

Die in der Anlage zur Satzung bezeichneten Flächen sind Teil der geplanten Wohngebiets-

entwicklung „An der Steinbruchallee“. Aktuell besteht kein Einvernehmen mit den 

Eigentümerinnen und Eigentümern über die Entwicklung der Fläche. Da in diesem Bereich 

eine städtebauliche Entwicklung im Sinne der Nachverdichtung sinnvoll ist, sollen mit der 

Vorkaufsrechtssatzung die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Erwerb der 

Grundstücke geschaffen werden. 

§ 1 

Besonderes Vorkaufsrecht 

Der Stadt Beckum steht zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im 

Sinne des § 25 Absatz 1 Nummer 2 Baugesetzbuch für den in § 2 dieser Satzung genannten 

Geltungsbereich ein besonderes Vorkaufsrecht zu. 

§ 2 

Geltungsbereich 

Die Vorkaufsrechtssatzung gilt für einen Teilbereich westlich der Oelder Straße auf Teilflä-

chen der Flurstücke 723 bis 731, Flur 8, Gemarkung Beckum. Der Geltungsbereich ist der 

Anlage zur Vorkaufsrechtssatzung zu entnehmen und ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 3 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20387&vd_back=N490&sg=0&menu=0
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die Satzung der Stadt Beckum über das besondere Vorkaufsrecht gemäß § 25 Absatz 1 

Nummer 2 Baugesetzbuch für den aus der Anlage zur Satzung ersichtlichen Teilbereich 

westlich der Oelder Straße auf Teilflächen der Flurstücke 723 bis 731, Flur 8, Gemarkung 

Beckum wird gemäß § 7 Absatz 4 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 7 Absatz 6 GO NRW kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Ver-

kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

Beckum, den 11. Juni 2024 gezeichnet 

 Michael Gerdhenrich 

 Bürgermeister 
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Laufende Nummer 2 

3. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Satzung über die Erhebung von El-

ternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung (Elternbeitrags-

satzung Kindertagesbetreuung) 

 

Vom 11. Juni 2024 

Präambel 

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 90 Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch 

(VIII) der §§ 50 und 51 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-

dungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

– SGB VIII – sowie § 9 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt 

Beckum am 23. Mai 2024 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1  

Die Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruch-

nahme von Kindertagesbetreuung vom 25. Mai 2020 wird wie folgt geändert: 

1 § 10 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Höhe der Elternbeiträge für die Betreuungsangebote nach § 1 Absatz 4 ist 

einkommensunabhängig und ergibt sich aus der Anlage 3. Die Anlage 3 ist Be-

standteil dieser Satzung. 

(2) Nehmen mehrere Kinder von Beitragspflichtigen gleichzeitig das Betreuungsan-

gebot der Über-Mittag-Betreuung in Anspruch, ermäßigt sich der Beitrag für das 

2. und jedes weitere Kind auf 50 Prozent. 

(3) Die Einziehung der Elternbeiträge für die anderen Betreuungsangebote nach § 1 

Absatz 4 wird gemäß Abschnitt 8.2 des Runderlasses des Ministeriums für Schule 

und Weiterbildung vom 23.10.2010 – Gebundene und offene Ganztagsschulen im 

Primarbereich und Sekundarstufe I – den jeweiligen Trägern der Angebote über-

tragen. Zahlungsweise und Fälligkeiten ergeben sich aus den jeweiligen Betreu-

ungsverträgen. 

2 Anlage 3 wird wie folgt neu gefasst: 

Andere Betreuungsangebote an Schulen nach § 10 

– Höhe der monatlichen Elternbeiträge 

Schule Betreuungsangebot Beitrag in Euro ab 

01.08.2024 

Städtische Grundschule Mitte Über-Mittag-Betreuung/Kind 40,00 

Frühbetreuung/Kind 15,00 

Martinschule Über-Mittag-Betreuung/Kind 40,00 

Frühbetreuung/Kind 15,00 

Grundschulverbund Sonnen-

schule 

Über-Mittag-Betreuung/Kind 40,00 

Frühbetreuung/Kind 15,00 

Über-Mittag-Betreuung/Kind 40,00 



Amtsblatt der STADT BECKUM  Nr. 14/2024 

- 5 - 

Schule Betreuungsangebot Beitrag in Euro ab 

01.08.2024 

Friedrich-von-Bodelschwingh-

Schule 
Frühbetreuung/Kind 

15,00 

Roncallischule Über-Mittag-Betreuung/Kind 40,00 

Frühbetreuung/Kind 15,00 

Kopernikus-Gymnasium Neu-

beckum 

Nachmittagsbetreuung 

1 Tag/Woche 

2 Tage/Woche 

3 Tage/Woche 

4 Tage/Woche 

 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am 1. August 2024 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die 3. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Satzung über die Erhebung von El-

ternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung (Elternbeitragssat-

zung Kindertagesbetreuung) wird gemäß § 7 Absatz 4 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 7 Absatz 6 GO NRW kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Ver-

kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

f) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

Beckum, den 11. Juni 2024 gezeichnet 

 Michael Gerdhenrich 

 Bürgermeister 


